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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonder abfall
gesetz geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

In der Anlage werden 25 Kopien der ho. Stellungnahme zu dem oben 

angeführten Gesetzesentwurf übermittelt. 

17. Juli 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
DUBA 
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Sachbearbeiter KlappeIOw Ihre GZlvom 

Karner 2457 1-31.035/20-3/87 
25. Mai 1987 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonderabfall
gesetz geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

Gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonderabfall

gesetz geändert wird, wird aus der Sicht der Planstellenbewirt

schaftung wie folgt Stellung genommen: 

1. Grundsätzlich zeigt dieser Gesetzesentwurf das schon mehrfach 

in diesem Bereich beobachtete Fehlen geeigneter und kalkulier

barer Ermittlungsunterlagen auf. 

Zumindest mußte aus den Erfahrungswerten des bisherigen voll

zuges des Sonderabfallgesetzes eine Annäherungsgröße ermittel

bar sein, die den kunftigen Personal (mehr)bedarf qualitativ 

und quantitativ eingrenzen könnte. 

2. Die Erläuterungen zu Art. I, Z 15 (§ 17 Abs. 2) lassen darauf 

schließen, daß hier Aktivitäten im ADV-Bereich geplant sind, 

wofur im Allgemeinen Teil der Erläuterungen allerdings nähere 

Details und Kostenangaben fehlen. 
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Es bestehen daher gegen diesen Entwurf Bedenken, weil weder die 

unmittelbaren Anlaufkosten, noch die jährlichen Folgekosten kon

kretisierbar und kalkulierbar sind. 

Unter einem werden 25 Kopien an das Präsidium des Nationalrates 

übermittelt. 

17. Juli 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
DUBA 
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